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Zusammenfassung: Sechs Thesen zur Rolle von Umweltsteuern und -abgaben für 
eine ökologische Finanzpolitik 

Die ökologische Fortentwicklung des Steuer- und Abgabensystems ist von großer Bedeutung – sowohl zur Unterstützung 
der Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaftsweise als auch für die Finanzierung des Staates. In diesem Kon-
text untersucht das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft regelmäßig die Entwicklung der Umweltsteuern in 
Deutschland.1 Die zentralen Ergebnisse im Überblick: 

WARUM Umweltsteuern? (Kapitel 1) 

1 Umweltsteuern und andere ökonomischen Instrumente sind in einer ökologisch-sozialen Marktwirt-
schaft unerlässlich, um Marktversagen zu korrigieren und gesellschaftliche Umweltziele zu errei-
chen. Sie sorgen dafür, dass ökologisch vorteilhafte Produkte oder Prozesse keine Wettbewerbsnach-
teile gegenüber umweltschädlichen Alternativen haben. Außerdem leisten sie einen Beitrag zur Finan-
zierung der öffentlichen Haushalte. 

WIE haben sich Umweltsteuern und -abgaben entwickelt? (Kapitel 2 & 3) 

2 Entgegen dem Mythos, dass der Umwelt- und Klimaschutz „alles teurer“ mache, ist der Anteil der Um-
weltsteuern an den öffentlichen Einnahmen seit nahezu zwei Jahrzehnten rückläufig. Im Jahr 2021 lag 
er mit 3,7 % auf einem historischen Tiefststand. In dieser engen Definition der Umweltsteuern enthalten 
sind die Energiesteuern auf Kraft- und Heizstoffe,- Stromsteuer, Kfz-Steuer und Luftverkehrsteuer. In der 
EU ist Deutschland damit Schlusslicht - nur in Luxemburgs ist der Anteil noch geringer.  

3 Ein zentraler Grund für den sinkenden Umweltsteueranteil ist die Inflation. Umweltsteuern sind meist 
Mengensteuern, d.h. es wird also ein fixer Betrag pro Liter, Kilowattstunde oder Tonne erhoben. Mit stei-
genden Preisen im Zuge der Inflation sinkt ihr realer Wert und damit ihre Lenkungswirkung. Seit 2003 ist 
der Wert der Umweltsteuern inflationsbereinigt um rund 29 % gesunken. Währenddessen steigen 
Lohn- und Mehrwertsteuer mit dem Preisniveau, wodurch der Anteil der Umweltsteuern am Gesamtauf-
kommen zusätzlich sinkt. Andere europäische Staaten wirken diesem Effekt mit einer Indexierung der 
Steuersätze entgegen. 

4 Steigende Einnahmen aus Preisinstrumenten wie der Lkw-Maut und der CO2-Bepreisung stabilisie-
ren den Anteil umweltbezogener Einnahmen – stellen aber keine Trendwende dar. Die Umweltsteu-
ern werden in Deutschland zunehmend durch Gebühren, Emissionshandel und andere ökonomische In-
strumente ergänzt. Doch auch unter Berücksichtigung dieser Einnahmen im Rahmen der weiten Defini-
tion der Umweltsteuern und -abgaben wird der Anteil am Gesamtaufkommen lediglich stabilisiert. Er 
liegt im Jahr 2021 mit 100 Mrd. Euro bei 6,7 % des Gesamtaufkommens. 

5 Die Einnahmen aus Umweltsteuern decken nur einen Bruchteil der gesellschaftlichen Kosten durch 
Umwelt- und Gesundheitsschäden ab. Das Steuer- und Abgabensystem setzt zu wenig Anreize, die 
Verschmutzung der Umwelt und den Verbrauch von Ressourcen zu reduzieren. Ökonomisch und ökolo-
gisch sinnvoll wäre es, dass diese Kosten von den Verursacher*innen getragen werden. 

KONZEPT FÜR DIE ZUKUNFT: WIE kommen wir zu einer Trendwende? (Kapitel 0) 

6 Es gibt zahlreiche Optionen für eine wirksame Weiterentwicklung der Umweltsteuern und -abga-
ben. Diese gilt es in den nächsten Jahren konsequent zu entwickeln, um Umweltkosten gerechter anzu-
lasten, die Steuerzahler*innen zu entlasten und notwendige Investitionen zu finanzieren. Die wichtigsten 
Bausteine sind dabei: die Stärkung der CO2-Bepreisung, die Reform der Energiesteuer, die Ausweitung 
der Maut auf Pkw sowie die Einführung weiterer ökonomischer Instrumente (z. B. in den Bereichen Res-
sourcen und Fläche). Die Energiesteuereinnahmen werden aufgrund von Elektrifizierung und Dekarbo-
nisierung im Verkehr stark zurückgehen. Ein verbesserter und zielgerichteter Instrumentenmix ist also 
auch im Sinne der Haushaltsstabilität von großer Bedeutung. 

  
 

 
1  Frühere Versionen dieser Studie sind zu finden in: FÖS 2009; FÖS 2016; FÖS 2017a; FÖS 2019. 
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1 Die Rolle von Umweltsteuern in einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft

1.1 Klima- und Umweltschutz 
brauchen eine konsistente 
Finanzpolitik 

Der Staat beeinflusst durch Steuern und Abgaben na-
hezu alle Preise und damit auch die Kostenverhältnisse 
zwischen Arbeit, Kapital und Ressourcen. So beeinflus-
sen Steuern und Abgaben Konsum- und Investitions-
entscheidungen und auch die Wettbewerbsfähigkeit 
von Produkten und Technologien. Ökologischere Pro-
dukte sind oft nicht wegen höherer Produktionskosten 
teurer, sondern weil sie weniger Umweltschäden exter-
nalisieren und höher besteuert werden.2  

Das Pariser Klimaschutzabkommen formuliert das Ziel, 
private und öffentliche Finanzströme konsistent an den 
Klimaschutzzielen auszurichten. 3 Bereits im Klima-
schutzplan 2050 hatte die Bundesregierung daher eine 
„klimafreundliche Fortentwicklung des Steuer- und Ab-
gabensystems“ als Maßnahme beschrieben. Hierfür be-
stehen bereits zahlreiche Ansatzpunkte bezüglich Steu-
ern und anderen marktwirtschaftlichen Instrumenten, 
wie bspw. Verbrauchsteuern auf umweltrelevante Gü-
ter, Abgaben (auf Abwasser und Abfälle sowie Förder-
abgaben) und auch die Zertifikate im nationalen und 
europäischen Emissionshandel stellen Abgaben dar. 
Auch Verkehrsteuern werden hierbei diskutiert, wie 
bspw. die Mehrwertsteuer, die durch die Anwendung 
des reduzierten oder regulären Steuersatzes zahlreiche 
Konsumentscheidungen beeinflusst und damit von gro-
ßer ökologischer Bedeutung ist (vgl. Postpischil, Rafael 
u. a. 2022).  

Die öffentlichen Finanzströme, die das Pariser Abkom-
men thematisiert, werden durch drei Handlungsfelder 
geprägt: 1. Steuern, 2. Abbau umweltschädlicher Sub-
ventionen (direkte Zahlungen als auch Steuervorteile) 
und 3. Ausrichtung von öffentlichen Investitionen und 
Anreize für private Investitionen.  

Das FÖS hat in mehreren Beiträgen skizziert, wie eine 
Paris-konsistente Finanzpolitik umgesetzt werden 
könnte (Bär, u. a. 2021; FÖS/WWF 2021). Sämtliche 
marktwirtschaftliche Instrumente der Umweltpolitik 

 
 
2  So bspw. bei klimaschädlicherer Tier- (7% MwSt.) vs. Pflanzenmilch (19 % MwSt.) oder im Bahn- (7 % MwSt.) vs. Luftverkehr (0 % 

MwSt.) auf internationalen Strecken.  
3  Artikel 2.1c wird mitunter als das „vergessene Ziel“ des Pariser Klimaschutzabkommens bezeichnet und formuliert die Forderung: 

"making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development." 
4  Dass marktwirtschaftliche Instrumente effektiver lenken, wenn sie in Policy Mixes mit komplementären (ordnungsrechtlichen, 

psychologischen, informatorischen) Instrumenten eingebunden werden, zeigen Postpischil et al. (2022) am Beispiel der ökologi-

schen Reform von Mehrwert- und Verbrauchsteuern.  
5  Tabelle 3 und Tabelle 4 im Anhang geben einen Überblick, welche Steuern welchen Produktionsfaktoren zugeordnet werden. 
6  So sind in fast allen Ländern insbesondere Energiesteuern eine wichtige Einnahmequelle (siehe Abbildung 4). 

müssen mit ordnungsrechtlichen, informatorischen und 
anderen Instrumenten zu einem ausgewogenen Policy 
Mix verbunden werden (vgl. Grubb u. a. 2014).4 Das Ziel 
marktwirtschaftlicher Instrumente in einem solchen Po-
licy Mix liegt darin, ökologische Grenzen und Knapphei-
ten natürlicher Ressourcen in ökonomische Signale 
(d. h. Preise) zu „übersetzen“, auf welche Unternehmen 
und Konsument*innen reagieren können. In Deutsch-
land fehlt derzeit die rechtliche Grundlage, um Emissio-
nen direkt zu besteuern. Das ist eine große Hürde dafür, 
die Einhaltung ökologischer Grenzen in die Rahmenbe-
dingungen der Marktwirtschaft zu integrieren (vgl. 
Klinski/Keimeyer 2019). 

1.2 Aufgaben von Umweltsteuern: 
Finanzieren und Lenken 

Öffentliche Einnahmen stammen aus der Besteuerung 
der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapitel, Umwelt – und 
den faktorneutralen Steuern.5 Umweltsteuern und Ab-
gaben (siehe Textbox 1) kommen häufig zwei parallele 
Aufgaben zu: die Finanzierungsfunktion (Einnahmen 
für die öffentliche Hand zu generieren) und die Len-
kungsfunktion (ökonomische Anreize zu geben), um 
Emissionen oder Ressourcenverbrauch zu minimieren.  

Ein Großteil der Umweltsteuern in Deutschland werden 
seit Jahrzehnten mit dem Ziel erhoben, zur Tragfähig-
keit unserer Staatsfinanzen beizutragen.6 Für die lang-
fristige Tragfähigkeit des Staatshaushaltes sind Klima-
schutz und Dekarbonisierung eine enorme Herausfor-
derung, da der Verbrauch fossiler Energieträger enden 
muss und damit die daraus hervorgehenden Steuerein-
nahmen wegfallen würden (FÖS u. a. 2021). Dies erfor-
dert z. B. eine grundlegende Neuausrichtung der Ver-
kehrsinfrastrukturfinanzierung (ebd.). 

Bei einigen Umweltsteuern spielt die Frage der Len-
kungswirkung eine zentrale Rolle. So werden Steuern 
genutzt, um Anreize zu geben – z. B. zur Emissionsredu-
zierung oder zum effizienten Umgang mit Rohstoffen. 
Die Lenkungswirkung betrifft zunächst individuelle Ent-
scheidungen, ist aber auch strukturell relevant. Durch 
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die Bepreisung von Emissionen können der Struktur-
wandel und die Entwicklung neuer, weniger umwelt-
schädlicher Technologien unterstützt werden.  

Textbox 1: Enge und weite Definition 

Die Definition von „Umweltsteuern“ bzw. Umweltein-
nahmen, die diesem Papier zugrunde liegt, teilt sich auf 
in eine enge und eine weite Definition.  

Unter die enge Definition fallen Steuern auf den Faktor 
Umwelt. Dazu zählen in Deutschland:  

- Energiesteuern,  

- Stromsteuer,  

- Kraftfahrzeugsteuer und  

- Luftverkehrsteuer.  

Die weite Definition umfasst nicht nur Steuern, sondern 
auch Gebühren und andere Abgaben mit umwelt- und 
gesundheitspolitischem Lenkungszweck. Hierzu zählen 
Einnahmen aus:  

- den Emissionshandelssystemen (EU ETS + nEHS),  

- der Lkw-Maut, 

- Abwasser- und Abfallgebühren,  

- Wasserentnahmeabgabe sowie aus  

- Alkohol- und Tabaksteuer.  

 

Wird ein Produktionsfaktor (Arbeit, Kapital, Umwelt) 
steuerlich stärker belastet und dadurch teurer, setzt dies 
einen Anreiz, ihn weniger zu nutzen. So wird der Faktor 
Arbeit in Deutschland beispielsweise besonders stark 
belastet, der Faktor Umwelt hingegen besonders niedrig. 
Eine Umschichtung könnte sich positiv auf Beschäfti-
gung auswirken und der Umwelt nutzen (vgl. DIW 2019; 
Estrada/Santabarbara 2021). 

Die „optimale“ Höhe von Umweltsteuern orientiert sich 
an den externen Kosten (Umweltschäden), die bspw. 
durch die Emission eines Schadstoffs entstehen. Eine 
Steuer lastet den Verursacher*innen eines solchen 
Schadens die Kosten an, die ansonsten von der Allge-
meinheit getragen würden. So entstehen Anreize, dieses 
schädliche Verhalten zu reduzieren, bzw. Alternativen zu 
entwickeln oder zu nutzen, um diese Schäden zu vermei-
den.  

Umweltsteuern können folglich nicht nur zur Finanzie-
rung größerer Anteile des Haushalts beitragen, son-
dern auch zu einer stärkeren Internalisierung der Um-
weltschäden, zur Reduzierung der von der Allgemein-
heit getragenen Kosten und zur Anpassung des wirt-
schaftlichen Handelns an ökologische Grenzen. 

Passiert dies nicht in einer Marktwirtschaft, so kommt es 
zu Marktversagen. Der Klimawandel wird häufig als das 
„größte Marktversagen der Menschheitsgeschichte“ be-
zeichnet, weil sich dessen Folgekosten bislang nur unzu-
reichend in den Marktpreisen widerspiegeln (Stern 
2007). Neben dem Klimawandel entstehen Umwelt-
schäden durch externe Effekte, bspw. durch Luftver-
schmutzung, Flächenverbrauch, Gewässereutrophie-
rung, den Eintrag von Pestiziden oder Plastikmüll. Stu-
dien taxieren die jährlichen Schäden an Umwelt und Ge-
sundheit in Deutschland zwischen 455 und 
671 Mrd. Euro (563 Mrd. Euro im Durchschnitt) (Roolfs 
u. a. 2021).  

1.3 Ohne ökologische Finanzpolitik 
keine sozial-ökologische 
Marktwirtschaft  

Der Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung benennt 
das Ziel, unsere Marktwirtschaft in eine „sozial-ökologi-
sche Marktwirtschaft“ weiterzuentwickeln und unter-
stützt ausdrücklich den European Green Deal und das 
Legislativpaket „Fit for 55“. In diesem sind die Revision 
der europäischen Energiesteuerrichtlinie und die Wei-
terentwicklung der CO2-Bepreisung zentrale Bau-
steine. Eine ambitionierte Umsetzung dessen in allen 
Mitgliedstaaten ist entscheidend für eine effektive euro-
päische Klima- und Umweltpolitik.  

Umweltsteuern werden nicht nur aufgrund ihrer Len-
kungswirkung gebraucht, sondern auch für die Finanzie-
rung von öffentlichen Investitionen für die ökologische 
Transformation. Der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung schätzt in 
seinem Jahresgutachten, dass zusätzliche Klimaschutz-
investitionen von 40 bis 72 Mrd. Euro pro Jahr erforder-
lich sein werden (Sachverständigenrat Wirtschaft 2021, 
Tabelle 15) Umweltsteuern können diese mitfinanzieren 
und außerdem den Strukturwandel weg von klima-
schädlichen Energieträgern und Prozessen unterstüt-
zen.  

Eine ökologisch konsistente Einnahmen- und Ausga-
benpolitik des Staates hätte das Potenzial, Nachhaltig-
keit, soziale Gerechtigkeit und ökonomische Effizienz 
mit tragfähigen Staatsfinanzen zu verbinden. Die Ent-
wicklung der Umweltsteueranteile weist bisher aller-
dings in die entgegengesetzte Richtung, wie Abschnitt 2 
zeigt.  
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2 Anteil der Umweltsteuern 2021 auf Allzeittief, trotz nationalem CO2-Preis

2.1 Umweltsteuern im Jahr 2021 auf 
historischem Tiefststand

Der Anteil der Einnahmen aus Steuern und Abgaben auf 
Umweltverschmutzung und Ressourcenverbrauch ist 
seit dem Jahr 2003 rückläufig und liegt 2021 auf einem 
(neuen) Tiefststand (vgl. Abbildung 2).  

Mit 53,8 Mrd. Euro betrug der Umweltsteueranteil 
(nach enger Definition, siehe Textbox 2) im Jahr 2021 le-
diglich 3,7 % des gesamten Aufkommens an Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträgen. Den größten Beitrag 
zu den öffentlichen Einnahmen leistet der Faktor Arbeit 
mit rund 63 %. Der Anteil des Faktors Kapital lag bei 
14,5 %, faktorneutrale Abgaben bei 18,6 % (siehe Abbil-
dung 1).  

Damit liegt der Umweltsteueranteil mittlerweile deut-
lich unter dem Höchstwert von 6,5 % aus dem Jahr 2003, 
der vor allem auf die Erhöhungen der Energiesteuers-
ätze im Rahmen der Ökologischen Steuerreform zu-
rückzuführen war (vgl. Abbildung 2). Der Umweltsteuer-
anteil ist seitdem nahezu auf die Hälfte des Höchstwer-
tes gefallen. Auch das nominale Aufkommen lag 2003 
(57,1 Mrd. Euro) höher als das heutige (vgl. Abbildung 10 
im Anhang). Die Gründe hierfür werden in Abschnitt 2.2 
näher beleuchtet. Gemäß aktueller Steuerschätzung 
wird ein weiterer Rückgang erwartet. Damit schneidet 
Deutschland auch im EU-Vergleich schlecht ab (Ab-
schnitt 2.3). 

Abbildung 1: Zusammensetzung der öffentlichen 
Einnahmen, nach Faktoren, 2021 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage des Arbeitskreises „Steuer-

schätzungen“ (BMF 2021 und weitere Jahre). 

 
 
7  FÖS (2017a, Abb. 6) zeigt, welche ökologischen Steu-

erreformen von welcher Koalition beschlossen wurden. 

Textbox 2: Methodische Grundlage  

Datenbasis für die Analysen der Steuerstruktur sind die 
Steuerstatistiken des Bundesfinanzministeriums und die 
regelmäßig durchgeführten Steuerschätzungen des Ar-
beitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzmi-
nisteriums über die letzten Jahre. Die für diese Untersu-
chung verwendeten Daten entstammen dem Ergebnis 
der 161. Schätzung vom 11. November 2021 (BMF 2021). 
Weitere Erläuterungen zur Methodik sind FÖS (2019, S. 
18) zu entnehmen. 

 

Textbox 3: Ökologische Steuerreform  

Die Ökologische Steuerreform (ÖSR) wurde zwischen 
1999 und 2003 umgesetzt. Anpassungen betrafen die 
schrittweise Energiesteuererhöhung und die Einführung 
der Stromsteuer. Daneben etablierte und reformierte die 
Bundesregierung weitere umweltpolitische Steuerungs-
instrumente (Lkw-Maut, die Reduzierung der Entfer-
nungspauschale, der Abbau von Kohlesubventionen). 7 
Etwa 90 % der dadurch erzielten Steuereinnahmen flie-
ßen seit der ÖSR in die Senkung der Rentenversiche-
rungsbeiträge (UBA 2021a). 

 

63,1%
14,5%

18,6%

3,7%

Arbeit Kapital Neutral Umwelt (enge Def.)
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Abbildung 2: Faktoranalyse — Entwicklung des Aufkommens aus Steuern und Abgaben seit 1960 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (BMF 2021 und weitere Jahre). 

 

2.2 Gründe für den Rückgang des 
Umweltsteueranteils

Obwohl in der öffentlichen Debatte häufig anders dar-
gestellt, sinkt der Umweltsteueranteil seit etwa 20 
Jahren stetig. Das gilt sowohl für die enge Definition 
(vgl. Abbildung 2), auf die wir im Folgenden eingehen, als 
auch für die weite Definition (vgl. Abbildung 7), die in Ab-
schnitt 3 stärker betrachtet wird. Der Rückgang beruht 
auf vier wesentlichen Gründen: 

▪ Der Verbrauch an fossiler Energie ist seit 2003 
rückläufig, sodass auch die Energiesteuereinnahmen 
zurückgehen. 

▪ Der Anteil der Dieselfahrzeuge im Pkw-Verkehr ist 
sukzessive gestiegen. Dadurch dass Diesel niedriger 
besteuert wird als Benzin, sanken die Energiesteuer-
einnahmen.  

▪ Die Inflation hat den realen Rückgang der Umwelt-
steuereinnahmen und deren Lenkungswirkung be-
schleunigt. Ihr nominales Niveau im Jahr 2021 ent-
spricht unter Berücksichtigung der Inflation nur 
40,7 Mrd. Euro (2003).  

▪ Das Gesamtaufkommen aus Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträgen ist im gleichen Zeitraum gestie-
gen, sodass der Anteil der Umweltsteuern zusätzlich 
zurückgegangen ist.  

Die nominalen Einnahmen aus der Energiesteuer sind im 
Zeitraum 2003-2019 aufgrund des reduzierten Ver-
brauchs um rund 3 % zurückgegangen (siehe Tabelle 1). 
In den Krisenjahren 2020 und 2021 ist ein zusätzlicher, 
aber voraussichtlich temporärer Einbruch zu sehen (vgl. 
Abbildung 7). Perspektivisch ist davon auszugehen, dass 
sich der Rückgang der Einnahmen aufgrund von Elektri-
fizierung und Dekarbonisierung beschleunigt (FÖS u. a. 
2021). 

Tabelle 1: Steuersoll Energiesteuer in Mrd. Euro 
Kraft-/Heizstoff 2003  2019  Veränderung 

Benzin 22,823 16,310 -29 % 
Diesel 15,573 20,928 34 % 

Heizöl leicht 1,865 1,182 -37 % 
Heizöl schwer 0,023 0,019 -17 % 

Flüssiggas 0,099 0,175 77 % 
Erdgas 4,795 5,139 7 % 

Summe 45,178 43,753 -3 % 
Quelle: Destatis (2021), Energiesteuerstatistik – Fachserie 14 Reihe 9.3 
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Rückgang beim Benzin (vgl. Tabelle 1). Aufgrund der ge-
ringeren Besteuerung des Dieselkraftstoffes führt die 
Verschiebung zu geringeren Steuereinnahmen. Der so 
realisierte Steuervorteil beträgt rund 8,2 Mrd. Euro jähr-
lich (FÖS 2020). Diesel-Pkw werden in der Kfz-Steuer 
höher besteuert - in Summe mit rund 2 Mrd. Euro pro 
Jahr (FÖS 2017b). Es verbleiben Steuermindereinnah-
men von jährlich 6 Mrd. Euro durch die inkonsistente Be-
steuerung. 

Die Einnahmen aus Umweltsteuern gehen nicht nur 
nominal zurück, insbesondere ihr realer Wert sank über 
die letzten Dekaden aufgrund der Inflation massiv. 
Schon nominal liegen die Einnahmen aus umweltbezo-
genen Steuern 2021 mit 53,8 Mrd. Euro unter dem Wert 
von 2003 (57,1 Mrd. Euro), dem Jahr der letzten Stufe 
der Ökologischen Steuerreform. Unter Berücksichti-
gung der Inflation haben die Einnahmen rund 29 % ihres 
realen Wertes verloren. Allein um die Inflation seit 2003 
auszugleichen, hätten die Steuersätze auf Umweltver-
schmutzung und Ressourcenverbrauch kontinuierlich 
um etwa 40 % steigen müssen. Das jährliche Umwelt-
steueraufkommen wäre in diesem Fall heute rund 21,5 
Mrd. Euro höher. Über die Jahre kumuliert sind dem 
Staatshaushalt weit mehr als 100 Mrd. Euro entgan-
gen. Die Konsequenzen der realen Entwertung von Um-
weltsteuern sind sowohl aus fiskalischer als auch aus 
ökologischer Sicht zu kritisieren. Die Inflation schwächt 

das Preissignal der Steuern und der Grad der Kostenin-
ternalisierung nimmt ab. Um diesen Effekt zu verhindern, 
passen einige EU-Länder ihre Umweltsteuersätze jähr-
lich einem Preisindex an (siehe auch Abschnitt 4.2). 

Während die Einnahmen aus Umweltsteuern nominal 
um 5,8 % und real um 29 % sanken, stiegen die Einnah-
men der meisten anderen Steuern. Vor allem die auf-
kommensstärksten Steuern – Lohn- und Mehrwert-
steuer – sind um 64 % bzw. 80 % gestiegen (siehe Tabelle 
3 und Tabelle 4 im Anhang). Das Gesamtaufkommen 
aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen ist 
zwischen 2003 und heute um 66,4 % von 
873,5 Mrd. Euro auf 1.454 Mrd. Euro gestiegen. Der An-
teil der Umweltsteuern sank also auch aufgrund des stei-
genden Gesamtaufkommens. Ebenso sank der Anteil 
des Faktors Arbeit, während faktorneutrale Bestandteile 
stabil blieben und der Anteil des Faktors Kapital stieg.  

Die unterschiedliche Entwicklung der verschiedenen 
Steuern ist ebenfalls auf deren Konzipierung zurückzu-
führen. Umweltsteuern sind vorwiegend Mengensteu-
ern, deren Steuersatz nominal festgelegt ist (z. B. in Euro 
je Liter). Ohne Anpassung verlieren sie mit der Inflation 
an Wert. Lohn- und Mehrwertsteuern sind hingegen 
Beispiele für Wertsteuern, die sich prozentual zu ihrer 
Bemessungsgrundlage ergeben. Ihre Einnahmen stei-
gen daher mit den Preisen an. Die Inflation führt also zu 
einer schleichenden Verschiebung der Steuerlast weg 
von Umweltsteuern. 

Abbildung 3: Entwicklung des relativen, nominalen und realen umweltbezogenen Steueraufkommens seit 1960 
(nach enger Definition) 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (BMF 2021 und weitere Jahre) 
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2.3 Umweltsteuern im EU-Vergleich: 
Deutschland auf vorletztem 
Platz 

Im Vergleich zu den EU-Mitgliedstaaten zählt Deutsch-
land zu den Schlusslichtern beim Anteil der Umweltsteu-
ern. Im Jahr 2020 lag es mit 4,12 % deutlich unter dem 
Durchschnitt der EU27 von 5,42 % (vgl. Abbildung 4).8 In 
der Vergangenheit gab die Europäische Kommission das 
Ziel vor, den Umweltsteueranteil am Gesamtaufkommen 
grundlegend zu erhöhen (Europäische Kommission 
2011).  

Andere Mitgliedstaaten finanzieren durch ökologisch 
ausgerichtete Steuerreformen einen höheren Anteil der 
öffentlichen Einnahmen über den Faktor Umwelt. Dazu 
zählen z. B. die Niederlande, Dänemark oder Schweden, 
die ihre Steuersätze u. a. automatisch an die Inflation an-
gepasst bzw. indexiert haben (vgl. Abschnitt 4.2). 

In allen Ländern machen die Einnahmen der Energiebe-
steuerung (darunter vor allem Kraftstoffe) den Großteil 
der Umweltsteuereinnahmen aus (durchschnittlich 
78 %). Dies liegt unter anderem darin begründet, dass 
Energiesteuern wenig komplex sind und vergleichsweise 
einfach zu erheben. In Ländern mit weniger ausdifferen-
zierten Steuersystemen machen sie deshalb oft einen 
hohen Anteil am gesamten Steueraufkommen aus (Eu-
rostat 2021; FÖS 2019).Obwohl hierbei meist das fiskali-
sche Ziel im Vordergrund steht, üben die Energiesteuern 
eine Lenkungswirkung auf den Energieverbrauch aus. 

Verglichen mit der Energiebesteuerung fallen die Steu-
ereinnahmen aus dem Verkehrssektor (19 %, z. B. durch 
Kfz- oder Zulassungssteuern) und aus Umweltver-
schmutzung und Ressourcenverbrauch (4 %) in allen 
EU27-Staaten deutlich geringer aus (vgl. Eurostat 2020).  

Abbildung 4: Anteil der Umweltsteuern am 
Gesamtaufkommen in der EU (2020) 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage von Eurostat (2021) — En-
vironmental tax revenues [env_ac_tax], Stand 14.12.2020; inkl. Sozialabga-
ben 

 
  

 
 
8  Eine unterschiedliche Definition erklärt den höheren, 

durch Eurostat ausgewiesenen Umweltsteueranteil am 

Gesamtaufkommen (vgl. Eurostat 2020). 
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3 Entwicklung des Aufkommens von Umweltsteuern und weiteren 
Instrumenten: (noch) keine Trendwende

3.1 Stabilisierung auf niedrigem 
Niveau 

Die weite Definition von Umweltsteuern umfasst auch 
andere fiskalische Instrumente wie Abgaben und Ge-
bühren, die ein ökologisches oder gesundheitspoliti-
sches Lenkungsziel haben. Der Blick auf ihre Entwick-
lung zeigt für die vergangenen Jahre einen ähnlichen 
Trend, wie er in Abschnitt 2 für die Umweltsteuern (in der 
engen Definition) beschrieben wurde. Im Jahr 2021 be-
trugen die Einnahmen 100,1 Mrd. Euro und entspre-
chen 6,8% der Gesamteinnahmen aus Steuern und Sozi-
alversicherungsbeiträgen (siehe auch Tabelle 4 im An-
hang). Zwar ist ihr nominales Aufkommen gestiegen – ihr 
Anteil an den öffentlichen Einnahmen stabilisiert sich 
auf historisch niedrigem Niveau (siehe Abbildung 5).  

Seit dem Jahr 2019 bewegen sich die Zeitreihen für die 
enge und weite Definition der Umweltsteuern  

auseinander. Abbildung 6 zeigt diese Entwicklung: wäh-
rend der Umweltsteueranteil nach enger Definition bis 
2026 gemäß Steuerschätzung immer weiter sinkt, bleibt 
er nach der weiten Definition stabil. 

Die Treiber dieser unterschiedlichen Entwicklungen sind 
die Einnahmen aus drei zentralen Instrumenten aus 
dem Bereich Umwelt- und Klimaschutz:  

▪ die Lkw-Maut,  

▪ der nationale Emissionshandel (nEHS) und  

▪ der Europäische Emissionshandel (EU ETS) 

Ihre Entwicklung wird in Abschnitt 3.2 besprochen.  

 

Abbildung 5: Entwicklung des relativen, nominalen und realen Aufkommens aus umweltbezogenen Steuern, 
Abgaben und Gebühren (nach weiter Definition) 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (BMF 2021 und weitere Jahre) 
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Abbildung 6: Entwicklung des relativen umweltbezogenen Aufkommens seit 1998 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (BMF 2021 und weitere Jahre) 

 

3.2 Drei Instrumente gegen den 
Trend: Lkw-Maut, nationaler und 
europäischer Emissionshandel

Während die klassischen Umweltsteuern weiter rückläu-
fig sind, wurden Lkw-Maut und EU ETS weiterentwickelt 
und der nEHS neu eingeführt. In Summe belief sich das 
Aufkommen der drei Instrumente auf rund 20 Mrd. Euro 
im Jahr 2021. Bis 2026 könnten die Erlöse das heutige 
Niveau der Energiesteuern erreichen und ein Aufkom-
men in Höhe von knapp 37 Mrd. Euro generieren. Nomi-
nal führt dies zu einem Wachstum der Einnahmen aus 
Umweltsteuern und -abgaben nach weiter Definition, 
wie Abbildung 7 zeigt. Real betrachtet führen die stei-
genden Einnahmen aus den drei Instrumenten lediglich 
zu einer Stabilisierung des Anteils der Umweltsteuern 
und -abgaben (nach weiter Definition), da über die 
nächsten Jahre die Einnahmen aus den Energiesteuern 
weiter sinken werden (siehe Abbildung 10 im Anhang).  

Tabelle 2: Einnahmenwachstum aus 
Emissionshandelssystemen und Lkw-Maut (in Mrd. 
Euro) 

Instrument 2005 2021 2026 
Veränderung 
(ggü. 2005) 

Lkw-Maut 2,6 7,5 14,2  
nEHS  7,4 15,6  

EU ETS  5,1 6,9  
Summe 2,6 20,0 36,7 34,1 

Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage des Arbeitskreises „Steuer-
schätzungen“ (BMF 2021 und weitere Jahre) 

 

Die Weiterentwicklung bestehender und Entwicklung 
neuer Instrumente könnten eine Trendwende einleiten 
(siehe Abschnitt 3). Vor allem im Verkehrsbereich zeich-
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Nutzerfinanzierung aussehen könnte. Während Ener-
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Erdgas. Ab 2023 wird auch Kohle in das System einbezo-
gen (UBA 2021b). Im Jahr 2021 betrugen die Erlöse des 
nEHS ca. 7,4 Mrd. Euro. Bis 2026 ist mit einem Anstieg 
auf 15,65 Mrd. Euro pro Jahr zu rechnen. Anders als das 
europäische System wird im nEHS bis 2027 erst schritt-
weise eine freie Preisbildung zugelassen. Einem festen 
Pfad folgend soll der deutsche CO2-Preis zunächst von 
25 Euro/t CO2 im Jahr 2021 auf 55 Euro/ t CO2 im Jahr 
2025 steigen. Im Jahr 2026 fluktuieren die Versteige-
rungspreise in einem Korridor zwischen 55 und 
65 Euro/ t CO2 (DEHSt 2020).  

Die Lkw-Maut hat sich als robuste Finanzierungsgrund-
lage mit Lenkungswirkung in Richtung Umweltschutz 
bereits etabliert und steht für einen wichtigen Schritt zu 

verstärkter Nutzerfinanzierung im Verkehrssektor. Ihr 
Aufkommen betrug im Jahr 2021 etwa 7,5 Mrd. Euro und 
wird mit den im Koalitionsvertrag geplanten Reformen 
voraussichtlich weiter steigen (vgl. Abbildung 7). Bisher 
berücksichtigen die streckenbezogenen Mautsätze der 
fahrleistungsabhängigen Maut Infrastrukturkosten so-
wie externe Kosten durch Luftverschmutzung und Lärm. 
Die zusätzliche Berücksichtigung von Klimakosten wie 
auch eine CO2-Differenzierung der Mautsätze ist von 
der Bundesregierung ab dem Jahr 2023 vorgesehen. 
Eine entsprechende Reform kann zu einer THG-Minde-
rung von bis zu 6,8 Mio. t im Jahr 2030 führen (Agora 
Verkehrswende 2018). Das Aufkommen könnte bis zum 
Jahr 2026 auf rund 14 Mrd. Euro steigen.

Abbildung 7: Entwicklung des gesamten umweltbezogenen Aufkommens seit 1960 (Nominalwerte in Mrd. Euro) 

 

Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (BMF 2021 und weitere Jahre) 
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3.3 Einnahmen aus Umweltsteuern 
können Umweltschäden heute 
nicht ansatzweise decken 

Unabhängig davon, ob man die enge oder weite Defini-
tion betrachtet: die Einnahmen aus umweltbezogenen 
Steuern, Abgaben und Gebühren können nur zu einer 
unzureichenden Kosteninternalisierung beitragen.  

Für eine Gegenüberstellung werden hier die die jährli-
chen Schäden an Umwelt und Gesundheit9 mit einem 
Durchschnittswert von 563 Mrd. Euro pro Jahr (aus 
Roolfs u. a. 2021) und die Umweltsteuereinnahmen des 
Jahres 2021 nach der weiten Definition10  (in Höhe von 
100,1 Mrd. Euro) genutzt. Die Gegenüberstellung der 
Daten in Abbildung 8 zeigt: weniger als ein Fünftel 
(18 %) der gesellschaftlichen Umwelt- und Gesundheits-
schäden werden den Verursacher*innen mittels Um-
weltsteuern und -abgaben selbst angelastet – mehr als 
80 % der Schäden tragen die Allgemeinheit, andere 
Länder und zukünftige Generationen. Eine aus volks-
wirtschaftlicher und umweltökonomischer Perspektive 
gewünschte Internalisierung findet aktuell also kaum 
statt (wobei der Grad der Kosteninternalisierung zwi-
schen Sektoren variiert, vgl. Roolfs u. a. 2021). 

Würden die gesellschaftlichen Schäden von 
563 Mrd. Euro vollständig internalisiert werden, so ent-
spräche dies 40,7 % der öffentlichen Einnahmen aus 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen des Jahres 
2021.  

Natürlich ist die Bepreisung von externen Kosten kein 
Allheilmittel. Dennoch zeugt der sehr niedrige Internali-
sierungsgrad davon, dass das deutsche Steuersystem 
unzureichende Anreize bietet für ein nachhaltiges Wirt-
schaften innerhalb der ökologischen Grenzen unseres 
Planeten. 

 

Abbildung 8: Höhe der Umwelt- und 
Gesundheitsschäden im Vgl. zu 
Umweltsteuereinnahmen (2021) in Mrd. Euro 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage von Roolfs u. a. (2021) und 
des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (BMF 2021 und weitere Jahre) 

 

 

  

 
 
9  Dies umfasst bspw. externe Kosten durch den Klima-

wandel, gesundheitsschädlichen Konsum, lokale Luft-

verschmutzung, Verkehr, Flächenverbrauch, den Ein-

satz von Pestiziden und Antibiotika oder Plastikmüll. 

10  Die weite Definition ist hier der korrekte Vergleichs-

maßstab, um beispielsweise gesundheitsrelevante Ver-

brauchsteuern (Tabak- und Alkoholsteuern) zu be-

rücksichtigen.  
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4 Finanzpolitik für eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft  

4.1 Bausteine der ökologischen 
Finanzpolitik 

Die jährlichen Umweltschäden werden nur zu einem ge-
ringen Teil von den Verursacher*innen getragen – aus 
ökologischer und volkswirtschaftlicher Sicht wäre hier 
eine ökologische Weiterentwicklung öffentlicher Fi-
nanzen notwendig. Mit einer Verbesserung bestehender 
und der Einführung neuer Instrumente können externe 
Effekte konsequenter internalisiert und Umweltschä-
den reduziert werden. Außerdem kann dadurch ein grö-
ßerer Anteil öffentlicher Haushalte finanziert werden. 
Dies ist erforderlich, um haushalterische Gestaltungs-
spielräume zu sichern, um notwendige Investitionen zu 
finanzieren bzw. die Belastung der anderen Faktoren zu 
reduzieren. 

Im Folgenden werden Bausteine einer solchen Weiter-
entwicklung skizziert – zunächst hinsichtlich der Verbes-
serung bestehender Instrumente und anschließend mit 
Blick auf die Entwicklung neuer Instrumente.  

Abbildung 9: Bausteine für eine Weiterentwicklung 
bestehender Instrumente (blau) und Einführung 
neuer Instrumente (grün) 

 

 
Quelle: eigene Darstellung 

4.2 Bestehende Instrumente 
verbessern 

Die ökologische Weiterentwicklung vieler Instrumente 
findet sowohl auf europäischer als auch auf nationaler 
Ebene statt. Die deutsche Finanzpolitik steht damit vor 
der Aufgabe, im nationalen Bereich europäische Hand-
lungsspielräume zu nutzen und sich in der Europäischen 
Union für eine ambitionierte Umwelt- und Finanzpolitik 
einzusetzen. 

4.2.1 CO2-Bepreisung weiterentwickeln 

Für die 2020er-Jahre ist vor allem die Weiterentwick-
lung und Stärkung der CO2-Bepreisung zentral, um die 
Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 zu unterstützen. 
Während die Klimakosten einer Tonne CO2 rund 195 
Euro/tCO2 betragen (UBA 2020), werden im nEHS und 
im EU ETS derzeit (Januar 2022) Preise von 
30 Euro/t CO2 bzw. 80 bis 90 Euro/t CO2 erhoben. Der 
Grad der Kosteninternalisierung ist also weiterhin gering 
und nicht einheitlich. Das Marktversagen bleibt beste-
hen. Modellierungen legen nahe, dass der CO2-Preis im 
nEHS, nachdem er im Jahr 2027 den vorgegeben Preis-
korridor von 55 bis 65 Euro je Tonne verlässt und in die 
freie Preisbildung am Markt übergeht, bis 2030 auf über 
130 Euro steigen könnte (Pietzcker u. a. 2021). Ohne wei-
tere Maßnahmen könnte sich dieses Preisniveau als un-
zureichendes Zwischenhoch erweisen. Im Verkehrssek-
tor müsste der CO2-Preis (ohne zusätzliche Anreize) 
zum Ende der laufenden Dekade voraussichtlich bei 
250 Euro liegen, um den notwendigen Umbau zu bewir-
ken (Matthes, F. 2020).  

Wichtige Punkte für die Fortentwicklung der CO2-Be-
preisung sind u. a. die Ausweitung und Verknüpfung der 
Handelssysteme über die verschiedenen Sektoren- und 
Ländergrenzen, die Rückverteilung der Einnahmen, die 
Einführung eines CO2-Grenzausgleichssystems sowie 
die konsistente Ausgestaltung relevanter Instrumente 
im Policy Mix (FÖS 2021a). 

Die CO2-Bepreisung ist dabei nicht allein als Finanzie-
rungsinstrument zu verstehen. Ihr Ziel liegt in der Len-
kungswirkung in Richtung Dekarbonisierung, wobei 
auch die Einnahmen für Klimaschutzanreize verwendet 
werden können. Langfristig entzieht die CO2-Beprei-
sung durch ihre emissionsmindernde Lenkungswirkung 
dem Markt die Bemessungsgrundlage. Während heute 
fossile Kraftstoffe fast 90 % des Energiesteueraufkom-
mens ausmachen, würde sich dieser Wert bei erfolgrei-
chem Klimaschutz bereits bis Mitte der 2030er Jahre 
halbieren und 2050 Richtung Null gehen. 

4.2.2 Energie- und Stromsteuern indexieren und an 
Umweltschädlichkeit ausrichten 

Eng verknüpft mit der Weiterentwicklung der CO2-Be-
preisung ist vor allem die Reform von Energie- und 
Stromsteuern. Sie können als implizite CO2-Bepreisung 
gelten, haben jedoch auch andere Finanzierungszwe-
cke. Die Preissignale sind stark verzerrt und folgen keiner 
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klaren Logik. 11 Daher sind diese anzupassen und mit der 
expliziten CO2-Bepreisung in Einklang zu bringen 
(Matthes, F. Chr. 2022). Wesentlich für eine Verbesse-
rung wäre an dieser Stelle eine Besteuerung auf Basis 
des Energiegehalts. Dabei ist insbesondere zwischen 
Kraft- und Heizstoffen zu differenzieren. Bei Ersteren 
sollten vor allem die sektorspezifischen Finanzierungs-
bedarfe der Verkehrsinfrastruktur, bei Letzteren sozial-
politische Erwägungen berücksichtigt werden.12  

Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Revi-
sion der Energiesteuer-Richtlinie im Rahmen des Euro-
pean Green Deal zeigt bereits entsprechende Möglich-
keiten: Unter anderem beinhaltet der Vorschlag eine Be-
steuerung anhand des Energiegehalts, die Ausrichtung 
an der Umweltschädlichkeit des Energieträgers sowie 
eine Indexierung der Energiesteuersätze (FÖS 2021e). 
Um den Effekt der realen Entwertung durch die Inflation 
zu vermeiden, sollen die nominal festgelegten Steuers-
ätze automatisch der jährlichen Entwicklung des Preisni-
veaus – also die Inflation – angepasst werden. Eine solche 
Indexierung wird bereits in mehreren europäischen Län-
dern, u. a. Dänemark, Niederlande und Schweden erfolg-
reich umgesetzt (FÖS u. a. 2020). 

4.2.3 Umweltschädliche Subventionen abbauen, 
Subventionspolitik reformieren 

Der Abbau umweltschädlicher Subventionen betrifft 
die Einnahmenstruktur des Staates oft direkt, weil viele 
dieser Subventionen in Form von Ausnahmeregelungen 
bzgl. anfallender Umweltsteuern gewährt werden. Allein 
durch die Energiesteuerbefreiung von Kerosin entgehen 
dem Staat rund 8,3 Mrd. Euro jährlich; ähnlich hoch fällt 
die Energiesteuervergünstigung für Diesel aus (FÖS 
2020). Ohne sie fiele der Umweltsteueranteil rund 1 %-
Punkt höher aus. Dabei zeigt sich, dass ein großer Teil der 
klimaschädlichen Subventionen vor allem zum Vorteil 
von einkommensstarken Haushalten und Unternehmen 
mit hohem Ressourcen- und Umweltverbrauch sind, 
während einkommensschwache Haushalte kaum profi-
tieren. Der Subventionsabbau kann daher sozialverträg-
lich gestaltet werden mit positiver Verteilungswirkung 
auf die Einkommensgruppen (FÖS 2021f). 

 
 
11  Die nominalen Steuersätze der Energiesteuern orien-

tieren sich je nach Energieträger an unterschiedlichen 

Einheiten (am Gewicht, am Volumen, etc.). Da Ener-

gieträger unterschiedlich CO2-intensiv sind, schwankt 

der implizite Steuersatz pro Tonne CO2, die bei der 

Verbrennung des jeweiligen Energieträgers freigesetzt 

wird, enorm.  

Das „Fit for 55“-Paket enthält erste Abbaumaßnahmen, 
wie z. B. die EU-weite Abschaffung der Energiesteuer-
befreiung für Kerosin. Die Bundesregierung sollte dies 
zum Anlass nehmen, einen konkreten Plan vorzulegen, 
mit dem – wie vom EU-Parlament vorgeschlagen – alle 
klimaschädlichen Subventionen bis 2025 und alle um-
weltschädlichen Subventionen bis 2027 abgebaut wer-
den. Ein solcher Plan sollte einen umfangreich angeleg-
ten Umbau der Subventionspolitik beinhalten. Freiwer-
dende Mittel können genutzt werden, um unverhältnis-
mäßige Belastungen sozialverträglich zu flankieren. 
Auch bedarf es eines planvollen Umbaus der Subventi-
onspolitik zugunsten umweltfreundlicher Alternativen. 
Wichtig ist hierbei, dass jede Subvention mit einem End-
datum versehen wird, um langfristige Abhängigkeiten zu 
verhindern. 

4.2.4 Mehrwertsteuer reformieren 

Die Reform der EU-Mehrwertsteuerreformrichtlinie 
wird aller Voraussicht nach größere Spielräume für die 
Ökologisierung unterschiedlicher Umsatzsteuersätze 
schaffen (siehe Postpischil, Rafael u. a. 2022). Die Re-
form wird ein Möglichkeitsfenster eröffnen, um ökolo-
gisch schädliche Anreize durch die Gestaltung der 
Mehrwertsteuersätze zu beenden bzw. all die wirtschaft-
lichen Aktivitäten zu stärken, die ökologisch vorteilhaft 
sind.13 

4.2.5 CO2-Komponente für die Lkw-Maut einführen 

Mit zunehmender Dekarbonisierung werden neben den 
Einnahmen aus der CO2-Bepreisung auch die Einnah-
men der Energiesteuer – und damit der zentrale Baustein 
der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung – stark sinken 
(FÖS u. a. 2021). In diesem Zusammenhang und mit Blick 
auf das Aufkommen gewinnt die Lkw-Maut zunehmend 
an Bedeutung. Sinnvolle Weiterentwicklungen sind in 
Planung, wie z. B. die Einführung einer CO2-Kompo-
nente. Perspektivisch sollten weitere externe Kosten be-
rücksichtigt und die Maut auf alle Straßen und Fahr-
zeugkategorien ausgeweitet werden.  

12  Das FÖS hat eine Reihe von Kurzstudien zum Thema 

sozialer Klimaschutz veröffentlicht, die diese soziale Di-

mension beleuchten: (FÖS 2021b; FÖS 2021a; FÖS 

2021c; FÖS 2021d). 
13  Dabei geht es u. a. beispielsweise darum, die Bevortei-

lung des klimaschädlichen Konsums von Fleisch und 

tierischen Produkten oder des „to-go-Konsums“ zu re-

formieren als auch darum, durch den reduzierten 

Mehrwertsteuersatz, Reparaturen und Investitionen in 

die energetische Gebäudesanierung zu vergünstigen. 
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4.3 Den Instrumentenkasten 
erweitern

4.3.1 Pkw-Maut einführen 

Im Verkehr zeichnet sich durch die Dekarbonisierung 
und den damit verbundenen Rückgang der Energie-
steuereinnahmen bereits ein Systemwechsel ab: weg 
von der Steuerfinanzierung gemäß enger Definition, hin 
zu einer stärkeren Nutzerfinanzierung. Für diesen Über-
gang sind konkrete Instrumente erforderlich, die recht-
zeitig eingeführt und erprobt werden müssen. So wird 
neben der Lkw-Maut auch die Einführung einer Pkw-
Maut ab ca. 2030 notwendig. Da die Stromsteuer die 
Energiesteuer als Finanzierungsinstrument nicht erset-
zen kann, besteht für batterieelektrische Fahrzeuge bis-
her noch kein Instrument, das einen angemessenen Bei-
trag zur Infrastrukturfinanzierung gewährleisten könnte. 
Ein Wechsel von der Steuer- zur Nutzungsfinanzierung 
scheint erforderlich und sinnvoll (FÖS u. a. 2021). 

4.3.2 Neue Handlungsfelder für ökonomische 
Instrumente 

In anderen Sektoren werden „neue“ Umweltsteuern 
und andere ökonomische Instrumente diskutiert. Dazu 
gehören unter anderem: 

▪ eine Verbrauchsteuer auf Fleisch (z. B. Beer-
mann u. a. 2020),  

▪ einer Stickstoffüberschussabgabe (z. B. FÖS 
2018),  

▪ ökonomische Instrumente zur Adressierung des 
Flächenverbrauchs,  

▪ die Reduzierung von Plastikmüll durch ökono-
mische Instrumente wie eine Kunststoffsteuer  
(FÖS 2017c), die Besteuerung von bestimmten 
Produkten (z. B. Kunststofftüten) bzw. die Er-
weiterung der Herstellerverantwortung für 
Einwegkunststoffprodukte mit der Möglichkeit, 
die Kosten externer Umwelteffekte auf die Her-
steller zu übertragen (vgl. Postpischil, R. u. a. 
2021), 

▪ Pfandsysteme, welche die Etablierung von 
Kreislaufwirtschaftssystemen stärken. 

4.3.3 Finanzverfassung reformieren  

Die rechtlichen Handlungsspielräume für Umweltsteu-
ern (in Form von Verkehr- und Verbrauchsteuern) sind in 
Deutschland derzeit begrenzt. Eine zielgerichtete Be-
steuerung (und Internalisierung) von Emissionen ist im 
heutigen Rechtsrahmen nur eingeschränkt möglich und 
bedürfte einer Reform der Finanzverfassung 
(Klinski/Keimeyer, Friedhelm 2019).
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ANHANG 
 

Abbildung 10: Entwicklung des gesamten umweltbezogenen Aufkommens seit 1960 (Realwerte in Mrd. Euro) 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (BMF 2021 und weitere Jahre), Eurostat (2022) – HICP: annual 

data [prc_hicp_aind], Stand 20.01.2022; 2021 = 100. 
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Tabelle 3: Verteilung der Steuer- und Abgaben auf die Faktoren in Mrd. Euro — enge Definition 

 

F
ak

to
r 

1960 1970 1980 1990 1998 2003 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Arbeit                           
Sozialversicherungsbeiträge (SVB) A 19,21 52,56 146,80 242,45 388,80 431,25 641,8 683,1 705,3 723,8 742,7 762,2 
Lohnsteuer A 4,12 17,94 57,04 92,58 132,05 133,09 217,95 230,80 243,20 255,85 268,65 283,50 
Solidaritätszuschlag A/K 0,00 0,49 0,02 0,00 10,51 10,29 11,50 10,40 10,85 11,45 12,05 12,55 
Veranlagte Einkommensteuer A/K 4,58 8,18 18,81 18,67 5,68 4,57 69,30 65,05 69,15 74,65 79,35 83,50 
Kapital                           
Gewerbesteuer K 3,47 5,49 13,85 19,84 25,82 24,14 55,80 57,20 58,95 62,80 66,65 68,90 
Körperschaftsteuer K 3,33 4,46 10,90 15,39 18,51 8,28 38,90 38,95 38,30 40,75 43,30 44,75 
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag K 0,43 1,03 2,14 5,54 11,63 9,00 23,95 23,45 24,55 26,75 27,45 28,30 
Versicherungsteuer K 0,11 0,32 0,91 2,27 7,13 8,87 14,96 15,35 15,75 16,16 16,58 17,01 
Zinsabschlag K 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 7,63 9,50 8,30 8,40 8,60 8,75 8,85 
Grundsteuer K 0,83 1,37 2,97 4,46 8,30 9,66 15,15 15,39 15,62 15,86 16,09 16,33 
Grunderwerbsteuer K 0,19 0,54 1,20 2,15 5,68 4,84 18,15 18,55 18,95 19,35 19,75 20,15 
Erbschaftsteuer K 0,10 0,27 0,52 1,55 2,46 3,37 9,10 9,35 9,65 9,95 10,25 10,55 
Vermögensteuer K 1,37 2,16 2,42 3,24 0,54 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Lotteriesteuer K 0,14 0,29 0,66 1,06 1,63 1,86 2,34 2,54 2,59 2,64 2,69 2,74 
Feuerschutzsteuer K 0,02 0,05 0,12 0,20 0,33 0,33 0,54 0,55 0,56 0,57 0,59 0,60 
Sonstige Steuern auf Kapital K 0,74 1,14 0,81 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neutral                           
Mehrwertsteuer N 7,58 13,70 27,02 43,28 104,14 103,16 185,30 197,80 206,05 211,95 217,30 222,80 
Einfuhrumsatzsteuer N 0,64 5,80 20,76 35,76 23,79 33,83 61,20 72,95 76,00 78,20 80,15 82,20 
Zölle N 1,35 1,47 2,35 3,67 3,32 2,88 4,85 5,15 5,20 5,25 5,30 5,35 
Kaffeesteuer N 0,35 0,54 0,76 0,99 1,08 0,98 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 
Tabaksteuer N 1,81 3,34 5,77 8,90 11,07 14,09 14,56 15,42 16,01 16,06 16,83 17,63 
Branntweinsteuer N 0,52 1,14 1,99 2,16 2,26 2,20 2,00 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 
Alkopopsteuer N          0,011 -0,005 0,002 0,002 0,002 0,002 
Biersteuer N 0,36 0,60 0,65 0,72 0,85 0,79 0,59 0,62 0,62 0,61 0,61 0,60 
Schaumweinsteuer N 0,03 0,12 0,27 0,49 0,53 0,43 0,33 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 
Sonstige faktorneutrale Steuern N 0,77 0,33 0,40 0,65 0,66 0,66 1,20 1,76 1,78 1,81 1,83 1,86 
Umwelt                           
Energiesteuer U 1,36 5,89 10,92 17,70 34,09 43,19 37,05 38,45 38,65 38,40 38,05 37,70 
Stromsteuer U 0 0 0 0 0 6,53 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 
Kraftfahrzeugsteuer U 0,75 1,96 3,37 4,31 7,76 7,34 9,47 9,52 9,53 9,54 9,56 9,59 
Luftverkehrsteuer U          0,56 1,14 1,56 1,62 1,80 1,88 
Kernbrennstoffsteuer U          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Steuern (Summe)   34,97 78,59 186,62 286,53 425,91 442,22 811,99 848,90 882,14 919,04 953,79 987,55 
Aufkommen Steuern & SVB gesamt   54,2 131,1 333,4 529,0 814,7 873,5 1.453,8 1.532,0 1.587,5 1.642,8 1.696,5 1.749,7 
Davon nach Faktoren in Mrd. Euro   54,2 131,1 333,4 529,0 814,7 873,5 1.453,8 1.532,0 1.587,5 1.642,8 1.696,5 1.749,7 
Arbeit A 26,5 76,6 217,0 348,1 533,2 575,8 917,5 967,8 1.005,6 1.041,0 1.076,6 1.114,1 
Kapital K 12,1 19,7 42,1 62,2 91,9 81,6 211,5 211,2 216,2 228,1 238,3 245,7 
Neutral N 13,4 27,0 60,0 96,6 147,7 159,0 271,1 297,2 309,2 317,4 325,6 334,0 
Umwelt U 2,1 7,8 14,3 22,0 41,8 57,1 53,8 55,8 56,4 56,2 56,1 55,8 
Davon nach Faktoren in %   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Arbeit A 49,0% 58,4% 65,1% 65,8% 65,5% 65,9% 63,1% 63,2% 63,3% 63,4% 63,5% 63,7% 
Kapital K 22,4% 15,0% 12,6% 11,8% 11,3% 9,3% 14,5% 13,8% 13,6% 13,9% 14,0% 14,0% 
Neutral N 24,8% 20,6% 18,0% 18,3% 18,1% 18,2% 18,6% 19,4% 19,5% 19,3% 19,2% 19,1% 
Umwelt U 3,9% 6,0% 4,3% 4,2% 5,1% 6,5% 3,7% 3,6% 3,6% 3,4% 3,3% 3,2% 
Bruttoinlandsprodukt   154,8 345,3 752,6 1.240,4 1.942,6 2.182,2 3.554,8 3.783,4 3.906,5 4.008,7 4.113,5 4.221,2 
Anteil Steuern und SVB am BIP   35,0% 38,0% 44,3% 42,6% 41,9% 40,0% 40,9% 40,5% 40,6% 41,0% 41,2% 41,5% 
 Anteil SVB am BIP A 12,4% 15,2% 19,5% 19,5% 20,0% 19,8% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 
Veränderung ggü. 1998           -4,6% -2,5% -3,4% -3,1% -2,3% -1,7% -1,2% 
                     
Umweltsteuern in Prozent am BIP                    
Energiesteuer   0,9% 1,7% 1,5% 1,4% 1,8% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 
Stromsteuer   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Kraftfahrzeugsteuer   0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Luftverkehrsteuer   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Kernbrennstoffsteuer   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
    1960 1970 1980 1990 1998 2003 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Quellen: Zahlen zum Steueraufkommen bis 2001 aus BMF-Zeitreihe Steuern, Stand 21.07.2003; 2002 - 2026 aus Steuerschätzungen 5/2004 - 11/2021 

Zahlen zu den Beitragseinnahmen der Sozialversicherung bis 2007 gemäß Sozialbudget; ab 2008 geschätzt unter Verwendung der in der Steuerschät-
zung erwarteten BIP-Wachstumsrate 

Veranlagte Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag wurden gemäß grober Schätzung auf die Faktoren Arbeit und Kapital aufgeteilt (70 % zu 30 % 
bzw. 80 % zu 20 %) 

Faktoren: A = Arbeit, K = Kapital, U = Umwelt (auch interpretierbar als Nutzung Gemeingüter), N = Neutral 

 

  



Finanzpolitik für die Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft • Seite 23 von 23 
 

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. 

Tabelle 4: Verteilung der Steuer- und Abgaben auf die Faktoren in Mrd. Euro — weite Definition 

  

F
a

k
to

r 

1960 1970 1980 1990 1998 2003 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Arbeit                           

Sozialversicherungsbeiträge (SVB) A 19,21 52,56 146,80 242,45 388,80 431,25 641,8 683,1 705,3 723,8 742,7 762,2 

Lohnsteuer A 4,12 17,94 57,04 92,58 132,05 133,09 217,95 230,80 243,20 255,85 268,65 283,50 

Solidaritätszuschlag A/K 0,00 0,49 0,02 0,00 10,51 10,29 11,50 10,40 10,85 11,45 12,05 12,55 

Veranlagte Einkommensteuer A/K 4,58 8,18 18,81 18,67 5,68 4,57 69,30 65,05 69,15 74,65 79,35 83,50 

Kapital                           

Gewerbesteuer K 3,47 5,49 13,85 19,84 25,82 24,14 55,80 57,20 58,95 62,80 66,65 68,90 

Körperschaftsteuer K 3,33 4,46 10,90 15,39 18,51 8,28 38,90 38,95 38,30 40,75 43,30 44,75 

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag K 0,43 1,03 2,14 5,54 11,63 9,00 23,95 23,45 24,55 26,75 27,45 28,30 

Versicherungsteuer K 0,11 0,32 0,91 2,27 7,13 8,87 14,96 15,35 15,75 16,16 16,58 17,01 

Zinsabschlag K 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 7,63 9,50 8,30 8,40 8,60 8,75 8,85 

Grundsteuer K 0,83 1,37 2,97 4,46 8,30 9,66 15,15 15,39 15,62 15,86 16,09 16,33 

Grunderwerbsteuer K 0,19 0,54 1,20 2,15 5,68 4,84 18,15 18,55 18,95 19,35 19,75 20,15 

Erbschaftsteuer K 0,10 0,27 0,52 1,55 2,46 3,37 9,10 9,35 9,65 9,95 10,25 10,55 

Vermögensteuer K 1,37 2,16 2,42 3,24 0,54 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lotteriesteuer K 0,14 0,29 0,66 1,06 1,63 1,86 2,34 2,54 2,59 2,64 2,69 2,74 

Feuerschutzsteuer K 0,02 0,05 0,12 0,20 0,33 0,33 0,54 0,55 0,56 0,57 0,59 0,60 

Sonstige Steuern auf Kapital K 0,74 1,14 0,81 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neutral                           

Mehrwertsteuer N 7,58 13,70 27,02 43,28 104,14 103,16 185,30 197,80 206,05 211,95 217,30 222,80 

Einfuhrumsatzsteuer N 0,64 5,80 20,76 35,76 23,79 33,83 61,20 72,95 76,00 78,20 80,15 82,20 

Zölle N 1,35 1,47 2,35 3,67 3,32 2,88 4,85 5,15 5,20 5,25 5,30 5,35 

Kaffeesteuer N 0,35 0,54 0,76 0,99 1,08 0,98 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Sonstige faktorneutrale Steuern N 0,77 0,33 0,40 0,65 0,66 0,66 1,20 1,76 1,78 1,81 1,83 1,86 

Umwelt                           

Energiesteuer U 1,36 5,89 10,92 17,70 34,09 43,19 37,05 38,45 38,65 38,40 38,05 37,70 

Stromsteuer U 0 0 0 0 0 6,53 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 

Kraftfahrzeugsteuer U 0,75 1,96 3,37 4,31 7,76 7,34 9,47 9,52 9,53 9,54 9,56 9,59 

Luftverkehrsteuer U 0 0 0 0 0 0 0,56 1,14 1,56 1,62 1,80 1,88 

Kernbrennstoffsteuer U 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabaksteuer U 1,81 3,34 5,77 8,90 11,07 14,09 14,56 15,42 16,01 16,06 16,83 17,63 

Branntweinsteuer U 0,52 1,14 1,99 2,16 2,26 2,20 2,00 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

Alkopopsteuer U 0 0 0 0 0 0 0,011 -0,005 0,002 0,002 0,002 0,002 

Biersteuer U 0,36 0,60 0,65 0,72 0,85 0,79 0,59 0,62 0,62 0,61 0,61 0,60 

Schaumweinsteuer U 0,03 0,12 0,27 0,49 0,53 0,43 0,33 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 

nEHS U             7,41 8,67 10,49 13,01 15,35 15,60 

Emissionshandel (EU ETS1) U             5,11 5,49 5,86 6,21 6,53 6,85 

Abwassergebühren U      5,80 5,02 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 

Abfallgebühren U      5,32 4,16 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 

Wasserentnahmeabgabe U          0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Förderabgabe U          0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Lkw-Maut U          7,48 7,83 9,25 10,05 13,63 14,23 

Steuern (Summe)   35,0 78,6 186,6 286,5 437,0 451,4 840,9 879,8 916,6 957,2 998,2 1.033,1 

Aufkommen Steuern & SVB gesamt   54,2 131,1 333,4 529,0 825,8 882,7 1.482,7 1.562,9 1.621,9 1.681,0 1.740,9 1.795,2 

Davon nach Faktoren in Mrd. Euro   54,2 131,1 333,4 529,0 825,8 882,7 1.482,7 1.562,9 1.621,9 1.681,0 1.740,9 1.795,2 

Arbeit A 26,5 76,6 217,0 348,1 533,2 575,8 917,5 967,8 1.005,6 1.041,0 1.076,6 1.114,1 

Kapital K 12,1 19,7 42,1 62,2 91,9 81,6 211,5 211,2 216,2 228,1 238,3 245,7 

Neutral N 10,7 21,8 51,3 84,3 133,0 141,5 253,6 278,7 290,1 298,3 305,6 313,3 

Umwelt gesamt   4,8 13,0 23,0 34,3 67,7 83,7 100,1 105,2 110,0 113,5 120,4 122,1 

 Umweltsteuern i.e.S. U 2,1 7,8 14,3 22,0 41,8 57,1 53,8 55,8 56,4 56,2 56,1 55,8 

 Weitere Umwelteinnahmen U 2,7 5,2 8,7 12,3 25,8 26,7 46,4 49,4 53,6 57,3 64,3 66,3 

 Anteil sonstige Umwelteinnahmen  U 56% 40% 38% 36% 38% 32% 46% 47% 49% 50% 53% 54% 

Davon nach Faktoren in %   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Arbeit A 49,0% 58,4% 65,1% 65,8% 64,6% 65,2% 61,9% 61,9% 62,0% 61,9% 61,8% 62,1% 

Kapital K 22,4% 15,0% 12,6% 11,8% 11,1% 9,2% 14,3% 13,5% 13,3% 13,6% 13,7% 13,7% 

Neutral N 19,7% 16,6% 15,4% 15,9% 16,1% 16,0% 17,1% 17,8% 17,9% 17,7% 17,6% 17,4% 

Umwelt gesamt U 8,9% 9,9% 6,9% 6,5% 8,2% 9,5% 6,8% 6,7% 6,8% 6,8% 6,9% 6,8% 

 Umweltsteuern U 3,9% 6,0% 4,3% 4,2% 5,1% 6,5% 3,6% 3,6% 3,5% 3,3% 3,2% 3,1% 

 Weitere Umwelteinnahmen U 5,0% 4,0% 2,6% 2,3% 3,1% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,7% 3,7% 

Bruttoinlandsprodukt   154,8 345,3 752,6 1.240,4 1.942,6 2.182,2 3.554,8 3.783,4 3.906,5 4.008,7 4.113,5 4.221,2 

Anteil Steuern und SVB am BIP   35,0% 38,0% 44,3% 42,6% 42,5% 40,4% 41,7% 41,3% 41,5% 41,9% 42,3% 42,5% 

                     

                     

WR BIP ggü. Vorspalte     123,1% 118,0% 64,8% 56,6% 5,2% 5,6% 6,4% 3,3% 2,6% 2,6% 2,6% 

Zusätzlich erfasste Umweltabgaben   0,00 0,00 0,00 0,00 11,12 9,18 28,87 30,87 34,47 38,14 44,38 45,55 

Probe: Abweichung bei Summe Aufkommen   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alkoholsteuern   0,91 1,86 2,91 3,38 3,64 3,42 2,93 3,11 3,11 3,11 3,10 3,09 

    1960 1970 1980 1990 1998 2003 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Quellen: Zahlen zum Steueraufkommen bis 2001 aus BMF-Zeitreihe Steuern, Stand 21.07.2003; 2002 - 2021 aus Steuerschätzungen 5/2004 - 5/2019 

Zahlen zu den Beitragseinnahmen der Sozialversicherung bis 2007 gemäß Sozialbudget; ab 2008 geschätzt unter Verwendung der in der Steuerschät-
zung erwarteten BIP-Wachstumsrate       

Veranlagte Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag wurden gemäß grober Schätzung auf die Faktoren Arbeit und Kapital aufgeteilt (70 % zu 30 % 
bzw. 80 % zu 20 %)         

Faktoren: A = Arbeit, K = Kapital, U = Umwelt (auch interpretierbar als Nutzung Gemeingüter), N = Neutral 


